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Abkürzungsverzeichnis

ASP Abendspitzenstunde
ASTRA Bundesamt für Strassen
DAV Dienstabteilung Verkehr Stadt Zürich
DTV Durchschnittlicher Tagesverkehr
DWV Durchschnittlicher Werktagesverkehr
Empa Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
LAE Ereignispegel
LAeq Dauerschallpegel
L-AFmax Maximalpegel
LSA Lichtsignalanlage
MIV Motorisierter Individualverkehr
MSP Morgenspitzenstunde
N1 Teilverkehrsmenge N1 (leichte Fahrzeuge: Personenwagen, Liefer-

wagen, Kleinbusse, Motorfahrräder, Trolleybusse)
N2 Teilverkehrsmenge N2 (schwere Fahrzeuge: Lastwagen, Sattel-

schlepper, Gesellschaftswagen, Motorräder, Traktoren)
öV Öffentlicher Verkehr
Stapo Stadtpolizei Zürich
TAZ Tiefbauamt der Stadt Zürich
T30 Tempo 30
T50 Tempo 50
UGZ Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich
VBZ Verkehrsbetriebe Zürich
vØ Durchschnittliche Geschwindigkeit
vx-Wert x. Perzentil der Geschwindigkeitsverteilung (z.B. v85-Wert: Ge-

schwindigkeit, welche von 85% der gemessenen Fahrzeuge nicht
überschritten wird)
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Rahmen der Strassenlärmsanierung sind emissionsbegrenzende Massnahmen zu prüfen. Als
Möglichkeit zur Reduktion oder gar Elimination von Immissionsgrenzwertüberschreitungen in der
besonders empfindlichen Nachtzeit auf überkommunalen Strassen oder Hauptstrassen wurde eine
Temporeduktion von 50 km/h auf 30 km/h während den Nachtstunden (22.00 bis 6.00 Uhr) unter-
sucht. Da die Wirksamkeit einer solchen Massnahme für die Verhältnisse in der Stadt Zürich noch
wenig erforscht ist, wurde im Jahr 2013 vom Stadtrat ein Pilotversuch in Auftrag gegeben. Die Fe-
derführung dafür wurde der Dienstabteilung Verkehr zugewiesen.

Vier Pilotstrecken wurden definiert; es handelt sich um folgende Abschnitte:

- Albisstrasse, zwischen der Mutschellenstrasse und dem Dangelweg;
- Hardstrasse, zwischen dem Hardplatz und dem Albisriederplatz;
- Am Wasser zwischen Nr. 125 und Europabrücke sowie zwischen Grossmannstrasse und

Hardturmsteg, Breitensteinstrasse zwischen Hardturmsteg und Hönggerstrasse;
- Winterthurerstrasse, Haus Nr. 522 (Höhe Gasthaus Hirschen) und Nr. 537, Düben-

dorfstrasse zwischen Nr. 2 und Nr. 248 (ca. Höhe Haltestelle Probstei).

Bei der Wahl der Versuchsabschnitte wurde darauf geachtet, verschiedene Streckentypen (z.B.
hinsichtlich Streckenlänge, öffentlichem Verkehr) zu wählen.

Am 9. Dezember 2013 wurde die zeitweilige Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 50
km/h auf 30 km/h zwischen 22.00 und 6.00 Uhr für einen dreimonatigen Versuch auf den betreffen-
den Streckenabschnitten vom Polizeivorsteher verfügt (vgl. Anhang 1) und am 8. Januar 2014 im
Amtsblatt der Stadt Zürich publiziert. Dagegen wurde von zwei Automobilverbänden Einsprache
beim Stadtrat erhoben. Dieser trat auf die Einsprache mangels Legitimation nicht ein und hielt zu-
dem fest, dass wenn auf die Einsprache einzutreten wäre, sich die materiellen Vorbringen der Ein-
sprechenden als nicht stichhaltig erweisen würden, weshalb die Einsprache diesbezüglich hätte
abgewiesen werden müssen. Daraufhin rekurrierten die Einsprechenden beim Statthalteramt. Das
Statthalteramt bestätigte den Nichteintretensentscheid mangels Legitimation des Stadtrats. In der
Folge erhoben die Einsprechenden Beschwerde beim Verwaltungsgericht, das den Einsprechen-
den mit Urteil vom 24. August 2017 ebenfalls die Rechtsmittellegitimation absprach. Die Einspre-
cher machten von ihrer letzten Beschwerdemöglichkeit beim Bundesgericht nicht Gebrauch, womit
die Verfügungen rechtskräftig wurden und die Vorbereitungsarbeiten zum Pilotversuch im Herbst
2017 wieder aufgenommen werden konnten.

1.2 Fragestellungen

Im Rahmen des vorliegenden Versuchs wurden insbesondere folgende Fragestellungen unter-
sucht:

- Wie wird die nächtliche Geschwindigkeitsreduktion eingehalten? Wie wird sie bei längeren
Streckenabschnitten eingehalten?
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- Wie wirkt sich die Massnahme «Tempo 30 nachts» auf den Betrieb aus (z.B. Lichtsignal-
steuerungsanlagen, öffentlicher Verkehr, Verkehrsablauf)?

- Wie wirkt sich eine Geschwindigkeitsreduktion auf den Lärm aus?
- Wie ist die Akzeptanz bzw. wahrgenommene Wirkung von «Tempo 30 nachts» bei den An-

wohnerinnen und Anwohnern?
- Was bedeutet die Massnahme «Tempo 30 nachts» für die polizeiliche Kontrolltätigkeit?

Bei der Wahl der Versuchsabschnitte wurde darauf geachtet, verschiedene Streckentypen (z.B.
hinsichtlich Streckenlänge, öffentlichem Verkehr) zu wählen. Dies sollte einerseits einen Zusam-
menhang zwischen gewissen Streckenmerkmalen und der Wirksamkeit der Massnahme ermögli-
chen und andererseits Hinweise für eine Übertragung der Erkenntnisse auf weitere, vom Versuch
nicht erfasste Strassenabschnitte geben.
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2 Versuchskonzept

2.1 Strecken

2.1.1 Albisstrasse

Die Versuchsstrecke befand sich auf dem Teilstück zwischen der Mutschellenstrasse und dem
Dangelweg und misst total ca. 1,3 km. Sie ist als kantonale Hauptverkehrsstrasse klassiert. Das
Tram fährt in einem baulich nicht abgetrennten Eigentrassee; während des Versuchs musste es
folglich ebenfalls die Tempolimite von 30 km/h einhalten. Im Folgenden wird der Strassenabschnitt
grob charakterisiert (vgl. dazu auch den Plan in Anhang 2):

Abschnitt Länge [m] Fahrspur Radstreifen öV Nutzung Bemerkun-
gen

Mutschellenstr.
– Studackerstr.
(Tramwende-

schleife Wollis-
hofen)

600 Je eine Fahr-
spur pro Rich-
tung, teilweise

Einspur-
strecken

Abschnitts-
weise zwi-
schen ca.

Kalchbühl-
strasse und
ca. Alte Kalch-

bühlstrasse,
beidseitig.

Tram im
baulich nicht
abgetrenn-

ten Eigen-
trassee
(beide Rich-

tungen) auf
Strassen-
mitte, Bus

auf eigener
Busspur in
der Mitte

zwischen
Mutschel-
lenstrasse

und Alte Kal-
chbühl-
strasse

Wohngebiet
mit diversen
gewerblichen

Nutzungen
und Geschäf-
ten

Scharfe
Linkskurve
zu Strecken-

beginn,
Rechtskurve
Höhe Tan-

nenrauch-
str., leichte
Linkskurve

Höhe Let-
tenholzstr.

Studackerstr.-
Albisstr. 128

250 Je eine Fahr-
spur pro Rich-
tung

Nein Tram im
baulich nicht
abgetrenn-

ten Ei-
genstrassee
(1 Dienst-

gleis), Bus

Dienstgleis
führt zu
Tramdepot

Wollishofen,
geradlinig

Albisstr. 450 Je eine Fahr-

spur pro Rich-
tung

Beidseitig Bus Geradlinig

Tab. 1: Streckencharakterisierung Albisstrasse.
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2.1.2 Hardstrasse

Die Versuchsstrecke befand sich auf dem Teilstück zwischen dem Hardplatz und dem Albisrieder-
platz und misst total ca. 800 m. Sie ist als kantonale Hauptverkehrsstrasse klassiert. Aus betriebli-
chen Gründen wurde die Lichtsignalanlage am Knoten Hardstrasse/Bullingerstrasse zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr auf Gelbblinken gesetzt; somit konnte vermieden werden, dass die Anlage
tagsüber mit den für Tempo 30 geltenden Zwischenzeiten1 betrieben wird, was infolge der knap-
pen Kapazitäten für den gesamten Verkehr negative Folgen gehabt hätte. Im Folgenden wird der
Strassenabschnitt grob charakterisiert (vgl. dazu auch den Plan in Anhang 2):

Abschnitt Länge [m] Fahrspur Radstreifen öV Nutzung Bemerkun-
gen

Hardplatz –
Bullin-
gerstrasse

550 Je eine Fahr-
spur pro Rich-
tung mit Ein-

spurstrecke
Rechtsabbie-
ger

Nur in Rich-
tung Hard-
brücke

Bus, Bus-
spur in Rich-
tung Bullin-

gerstrasse2

Wohngebiet
mit diversen
gewerblichen

Nutzungen
und Geschäf-
ten

Geradlinige
Strecke

Bullin-
gerstrasse – Al-

bisriederplatz

250 Je eine Fahr-
spur pro Rich-

tung, Einspur-
strecke
Rechtsabbie-

ger vor Albis-
riederplatz

Beidseitig Bus, Bus-
spur in Rich-

tung Bullin-
gerstrasse3

Tab. 2: Streckencharakterisierung Hardstrasse.

2.1.3 Am Wasser/Breitensteinstrasse

Die über 2 Kilometer lange Versuchsstrecke verläuft ziemlich geradlinig der Limmat entlang (vgl.
dazu auch den Plan in Anhang 2); der Abschnitt zwischen Grossmannstrasse und Am Wasser 125
war bereits vor dem Versuch als permanente T30-Strecke tags und nachts signalisiert; diese Sig-
nalisation wurde während des Versuchs beibehalten. Am Wasser/Breitensteinstrasse ist als regio-
nale Verbindungsstrasse klassiert.

1 Definition gem. SN 640 838: Intervall zwischen den Grünzeiten nicht verträglicher Verkehrsströme.

2 Während des Versuchs wechselte der Bus ab 22.00 Uhr aus betrieblichen Gründen vor der Lichtsignalan-
lage an der Kreuzung Hardstrasse/Bullingerstrasse auf die Geradeaus-MIV-Spur.
3 Während des Versuchs wechselte der Bus ab 22.00 Uhr aus betrieblichen Gründen vor der Lichtsignalan-
lage an der Kreuzung Hardstrasse/Bullingerstrasse auf die Geradeaus-MIV-Spur. Für Dienstfahrten mit
Linksabbieger blieb der Bus auf der Busspur.
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Abschnitt Länge [m] Fahrspur Radstreifen öV Nutzung Bemerkun-
gen

Wipkingerplatz

– Europabrücke

2 200 Je eine Fahr-

spur pro Rich-
tung

Nein Nein Grossmehr-

heitlich Woh-
nen

Teilweise

Seitenpar-
kierung auf
beiden Sei-

ten

Tab. 3: Streckencharakterisierung Am Wasser/Breitensteinstrasse.

2.1.4 Winterthurerstrasse/Dübendorfstrasse

Die Strecke verläuft ab der Winterthurerstrasse geradlinig bis zur Haltestelle Probstei (vgl. dazu
auch den Plan in Anhang 2). Der Startpunkt wurde beim Gasthof Hirschen gewählt, damit die
Lichtsignalanlage beim Knoten Saatlenstrasse in den Versuch miteinbezogen werden konnte. Die
Winterthurerstrasse ist als regionale Verbindungsstrasse klassiert. Da das Tram auf einem baulich
abgetrennten Eigentrassee verkehrt, wird es nach Eisenbahngesetz  behandelt und fuhr auch wäh-
rend des Versuchs seine normale Geschwindigkeit ohne Rücksicht auf die für den Strassenverkehr
geltende Tempolimite von 30 km/h während den Nachtstunden. Die Lichtsignalanlagen entlang der
Strecke sind Tramsicherungsanlagen und blieben deshalb auch in den Nachtstunden bis zum Be-
triebsende der Tramlinien aktiv. Die Koordination der Anlagen («grüne Welle») blieb die ganze Zeit
über auf Tempo 50 eingestellt. Dies hatte zur Folge, dass Autos in den Nachtstunden bei Tempo
30 regelmässig vor den Lichtsignalanlagen halten mussten, während sie bei Tempo 50 hätten
durchfahren können.

Abschnitt Länge [m] Fahrspur Radstreifen öV Nutzung Bemerkun-
gen

Gasthof Hir-
schen -

Probstei

1 200 Je eine Fahr-
spur pro Rich-

tung

Nein Tram in bau-
lich abgetrenn-

tem Eigentras-
see seitwärts
ab

Schwamendin-
gerstrasse
(beide Rich-

tungen auf
Seite Fahr-
bahn Richtung

Schwamendin-
gerplatz)

Vorwiegend
Wohnen mit

Gewerbe (ins-
besondere im
Bereich

Schwamendin-
gerplatz)

Einzelne
Einspur-

strecken bei
Abbiegern,
z.T. seitlich

Parkierung
in Richtung
Probstei

Tab. 4: Streckencharakterisierung Winterthurerstrasse/Dübendorfstrasse.

2.2 Versuchsdauer

Der Versuch i.e.S. – also der Zeitraum, während dem auf den vier Strecken «T30 nachts» galt –
dauerte drei Monate, vom Montag, 9. Juli bis Montag, 8. Oktober 2018.



Pilotversuch Tempo 30 nachts
Schlussbericht

Seite 10

Stadt Zürich

2.3 Messungen

2.3.1 Messgrössen

Verkehrsmessungen

Die DAV liess durch die Firma Digitalparking AG folgende Messgrössen erheben:

- Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs (vØ-, v60-, v85- und v98-Werte)
- Geschwindigkeitsverteilung
- Fahrzeugmengen (DTV, DWV, MSP und ASP)
- Fahrzeugklassen (Zweiräder, Autos, Lastwagen, Lastzüge)

Alle Werte wurden nach Tag (6.00 bis 22.00 Uhr), Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) sowie pro Stunde
ausgewertet. Zudem wurden die Wochen- und Tagesganglinien (Geschwindigkeit und Anzahl
Fahrzeuge) analysiert. Die Verkehrsmessungen wurden in beiden Fahrtrichtungen mit einem oder
mehreren Seitenradargeräten des Typs viaCOUNT2 durchgeführt. Die ausführlichen Messergeb-
nisse sind in Anhang 3 aufgeführt.

Lärm- und Verkehrsmessungen

Die Lärmmessungen und die zugehörigen Verkehrserhebungen wurden im Auftrag des UGZ von
der Müller-BBM Schweiz AG, Muttenz durchgeführt;

- Müller-BBM Schweiz AG, Muttenz: Tempo 30, Verkehrserhebungen und Lärmmessungen
an vier Pilotstrecken, Bericht Nr. C90391/01, 17.04.2019 (im Folgenden als «Hauptbericht»
bezeichnet, vgl. Anhang 4)

- Müller-BBM Schweiz AG, Muttenz: Tempo 30, Verkehrserhebungen und Lärmmessungen,
Einfluss Tramlärm an der Dübendorfstrasse, Bericht Nr. C90391/02, 17.04.2019 (vgl. An-
hang 5)

Es sind folgende Messgrössen erhoben worden:
- Lärmimmissionen an den Standorten Albisstrasse 142, Breitensteinstrasse 85, Düben-

dorfstrasse 184, Hardstrasse 39 und 42.
Es wurde der Dauerschallpegel (LAeq) und der Maximalpegel (LAFmax) erfasst.

- Einzelereignisse (LAE), d.h. die Durchfahrt eines Fahrzeuges mit den Bedingungen, «keine
Nachbarfahrzeuge» innerhalb von 8 Sekunden und ein Pegelabfall-Kriterium von mindes-
tens 6 dB down.

- Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des öffentlichen Ver-
kehrs (öV) (vØ-, v60-, v85- und v98-Werte) im gleichen Querschnitt wie die Lärmimmissions-
messungen.

- Fahrzeugmengen (DTV, Schwerverkehrsanteil) und die dazu gehörenden Fahrzeugkatego-
rien N1 (Personenwagen PW, Lieferwagen, Kleinbusse, Trolleybusse und Motorfahrräder)
und N2 (Lastwagen, Sattelschlepper, Gesellschaftswagen, Motorräder, Traktoren) im glei-
chen Querschnitt wie die Lärmimmissionsmessungen.
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- Zu allen Messgrössen liegen an mindestens 5 Tagen (3 Werktage sowie 1 Wochenende4)
verwertbare Daten vor.

Bevölkerungsbefragung

Es wurde eine Bevölkerungsbefragung (nachfolgend: Befragung) im Auftrag des UGZ vom Bera-
tungsbüro INTERFACE Politikstudien, Forschung Beratung GmbH, Luzern durchgeführt (vgl. An-
hang 6);

- INTERFACE Politikstudien, Forschung Beratung GmbH, Luzern: Tempo 30 nachts – Er-
gebnisse einer Bevölkerungsbefragung an vier Strassenabschnitten in der Stadt Zürich, 9.
April 2019
(nachfolgend nur noch Befragungsbericht genannt)

Für die Befragung bei den Anwohnerinnen und Anwohnern der vier Strassenabschnitte standen
folgende Fragestellungen im Vordergrund:

- Einstellung: Welche Einstellung haben die Anwohnerinnen und Anwohner zur Massnahme
Tempo 30 nachts und ganztags (an der eigenen Strasse und in städtischen Wohngebieten
generell)?

- Wirkungen: Inwiefern nahmen die Befragten eine Verminderung der Lärmbelastung in der
Nacht und/oder eine Verbesserung der Schlafqualität wahr?

- Personenbezogene Merkmale: Zusätzlich wurden einige Fragen zu soziodemografischen
Angaben, zu Fahrzeug-/Abonnementsbesitz und zur Wohnsituation gestellt.

Ursprünglich war auch eine Befragung der Automobilisten geplant, diese konnte jedoch nicht
durchgeführt werden, da eine Beteiligung der Stadtpolizei an einer Befragung im Strassenraum
nicht möglich war.

Verlustzeitmessungen des öffentlichen Verkehrs

Die VBZ hat für die Strecken Albisstrasse und Hardstrasse die Verlustzeiten der betroffenen Linien
untersucht. Die anderen beiden Strecken waren für den Bus- und Trambetrieb nicht relevant.
Für jeden Abschnitt wurden die Verlustzeiten aufgrund der tatsächlich gemessenen Geschwindig-
keiten vor und während dem Pilot errechnet. Dazu wurde die Strecke in 20-Meter-Abschnitte unter-
teilt und für jeden Teilabschnitt die Median-Geschwindigkeit («Die Hälfte der Fahrzeuge fährt
schneller als diese Geschwindigkeit, die andere Hälfte langsamer.») ermittelt. Dadurch wird ers-
tens den örtlichen Gegebenheiten Rechnung getragen und zweitens eine gewisse Streuung be-
rücksichtigt. Wenn also ein Fahrzeug aufgrund zweier nahe beieinander liegender Haltestellen
keine hohen Tempi erreicht, so lassen sich auch keine hohen Verlustzeiten errechnen. Örtliche Be-
gebenheiten wie Steigungen, Engstellen, Knoten, Haltestellenabstände, Zebrastreifen, Lichtsignal-
anlagen oder Kurven haben also einen massgebenden Einfluss auf den Zeitverlust.
Die gefahrenen Geschwindigkeiten, welche der Berechnung zugrunde liegen, datieren aus
den Zeiträumen 9. Juli 2018 bis 9. Oktober 2018 und 9. Juli 2017 bis 9. Oktober 2017. Die Ge-
schwindigkeitsdaten wurden anhand des Medians aller Fahrten je Richtung in diesen beiden Zeit-
räumen ermittelt.

4 Als Wochenende gilt der Zeitraum von Freitag 22:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr.
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2.3.2 Zeitraum der Messungen

Verkehrsmessungen im Auftrag der DAV:

Vorher-Messungen

Der Zustand vor dem eigentlichen Verkehrsversuch wurde an sieben aufeinanderfolgenden Tagen
zwischen dem Montag, 4. Juni und Sonntag, 10. Juni 2018 erfasst.

Zusätzlich waren für die Verkehrsmessungen bereits Werte aus den im Vorfeld zum Versuch er-
stellten Gutachten zur Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit gemäss Art. 108
Abs. 4 SSV aus dem Jahr 2013 vorhanden.

Während-Messungen

Während der Versuchsphase wurde insgesamt während drei Wochen am Stück gemessen. Diese
Während-Messungen fanden zwischen dem Montag, 17. September und Sonntag, 7. Oktober
2018 statt.

In der letzten Woche (28. September bis 7. Oktober 2018) wurde in einer Fahrtrichtung ein
Speedy-Messgerät (Anzeige der effektiv gefahrenen Geschwindigkeit) installiert.

Lärm- und Verkehrsmessungen sowie Befragung im Auftrag des UGZ:

Vorher-Messungen Lärm:
Der Messaufbau der Vorhermessungen erfolgte am Dienstag, 22. Mai 2018, mit Messbereitschaft
an allen Messorten ab ca. 17 Uhr. Da es an diesem Abend und in der ganzen Nacht Gewitter mit
Regen gab, wurde der Messbeginn erst auf den Mittwoch, 23. Mai 2018, Mittag gelegt. Zu dieser
Zeit waren die Strassen an allen Messorten wieder trocken. Die Messungen liefen bis am 29. Mai
2018.

Während-Messungen Lärm:
Der Messaufbau der Messungen während des Versuchs Tempo 30 nachts erfolgte am Mittwoch,
19. September 2018. Da es am Wochenende vom 22. bis 23. September teilweise regnete und
stürmte (starke Windböen), mussten die Messungen bis und mit Wochenende vom 29./30. Sep-
tember verlängert werden. Der Abbau erfolgte am 1. Oktober 2018.

Zeiträume mit ungünstigen meteorologischen Bedingungen (Regen oder Wind über 5 m/s) wurden
ausgeschlossen. Nach Phasen mit Regen wurden die nächsten 4 Stunden, als geschätzte Zeit bis
die Strassen abgetrocknet sind, ebenfalls ausgeschlossen. Ebenfalls wurden Zeiträume mit länger
anhaltenden Störungen durch Fremdgeräusche (z.B. Rasenmäher, etc.) sowie kurze, sehr laute
Störungen (z.B. Blaulichtfahrten) von den Auswertungen ausgeschlossen.

Am 25. September und 28. September gab es zwischen 22 und 24 Uhr an der Dübendorfstrasse
Fluglärmereignisse aufgrund von Landungen von Süden. Diese vier Stunden wurden von den Aus-
wertungen ausgeschlossen.

An der Dübendorfstrasse wurden für den Hauptbericht C90391/01 (nachfolgend nur noch Hauptbe-
richt genannt) die häufigen jeweils kurzen Zeitabschnitte während Tramvorbeifahrten ausgeschlos-
sen. Das Tram hat ein eigenes, baulich abgetrenntes Trassee und gilt somit als Eisenbahnlärm



Pilotversuch Tempo 30 nachts
Schlussbericht

Seite 13

Stadt Zürich

und nicht als Strassenlärm. Die maximal zulässige Geschwindigkeit für das Tram betrug somit im-
mer 60 km/h, auch während des Pilotversuches Tempo 30 nachts. Der Einfluss des Tramlärms an
der Dübendorfstrasse, auch im Vergleich zum Lärm des übrigen Verkehrs, wurde in einem separa-
ten Bericht Nr. C90391/02 (nachfolgend nur noch Tramlärmbericht genannt) ausgewertet.

Die Auswertungen wurden schliesslich für jeweils drei möglichst störungsfreie Werktage und zwei
möglichst störungsfreie Wochenendtage durchgeführt.

Befragung:
Die Befragung wurde zwischen dem 18. September und dem 5. Oktober 2018, also kurz vor Ab-
schluss des Pilotversuchs durchgeführt. Aus Zeit-, Kosten- und Datenschutzgründen war lediglich
eine anonymisierte Befragung während des Versuches möglich.

2.3.3 Messstandorte

Auf den folgenden Abbildungen sind die Standorte der verschiedenen Messungen dargestellt:

- DAV: Verkehrsmessungen im Auftrag der DAV
- SPEEDY: Standort des Speedy-Geräts
- UGZ: Lärm- und Verkehrsmessungen im Auftrag des UGZ
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Albisstrasse

Abb. 1: Messstandorte an der Albisstrasse.
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Hardstrasse

Abb. 2: Messstandorte an der Hardstrasse.
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Am Wasser/Breitensteinstrasse

Abb. 3: Messstandorte Am Wasser/Breitensteinstrasse.

Winterthurerstrasse/Dübendorfstrasse

Abb. 4: Messstandorte an der Winterthurerstrasse/Dübendorfstrasse.

2.3.4 Befragungsperimeter

Die Perimeter für die Vollerhebung der Bevölkerungsbefragung wurden anhand von Begehungen
vor Ort nach folgenden Kriterien festgelegt:

- Das Gebäude befindet sich innerhalb der Pilotstrecke Tempo 30 nachts.
- Die Lärmbelastung stammt hauptsächlich von der Pilotstrecke, ansonsten wurden die Ge-

bäude ausgeschlossen (z.B. Kreuzungsbereiche).
- Die Lärmbelastung am lautesten Punkt der Gebäudefassade überschreitet ungefähr einen

Leq von 45 dB(A) in der Nacht gemäss Lärmbelastungskataster der Stadt Zürich vom Jahr
2017.

- Die Hauptnutzung des Gebäudes ist Wohnen, Geschäfte und Arbeitsplätze wurden von der
Befragung ausgenommen.

Die Perimeter sind im Anhang A1 des Befragungsberichtes dargestellt.
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2.4 Signalisation

2.4.1 Prüfung einer speziellen Signalisation für T30 nachts

Im Vorfeld der Planung des Pilotversuchs hat die Stadt Zürich diskutiert, ob die Massnahme
«Tempo 30 nachts» mit einer Strecken- oder einer Zonensignalisation eingeführt werden soll. Da
innerhalb der bestehenden Rechtsgrundlagen (Artikel 2a der Signalisationsverordnung, sowie Ver-
ordnung über die Tempo-30- und die Begegnungszonen) keine «Tempo 30 nachts» Zone möglich
ist, wurde eine Streckensignalisation umgesetzt.

Bei der Gestaltung dieser Signalisation wurden folgende Ansprüche formuliert:

- Die Signalisation muss von mit 50 km/h zufahrenden Fahrzeugen erkannt und verstanden
werden – und sollte tagsüber nicht mit einer herkömmlichen Signalisation von T30 ver-
wechselt werden können;

- Sie muss die Gültigkeitsdauer von T30 klar ausweisen;
- Um die Akzeptanz der Massnahme beim motorisierten Verkehr zu erhöhen, ist eine Be-

gründung für die Tempobeschränkung sinnvoll. Daher wird der Zusatz «Lärmschutz» als
hilfreich angesehen.

Die DAV hat im Jahr 2014 verschiedene Varianten für eine adäquate Signalisation untersucht und
ist zum Schluss gekommen, dass mit den bestehenden Möglichkeiten aus folgenden Gründen
nicht allen Erfordernissen entsprochen werden kann:

- Eine dynamische Signalisation, welche sich nur zu den entsprechenden Zeiten einschaltet,
scheint eine naheliegende und passende Lösung für die gestellte Aufgabe zu sein. Da die
Streckensignalisation zahlreiche Tafeln bedingt, kommt eine dynamische Signalisation aus
Kostengründen nicht in Frage.

- Die Signalisation gemäss SSV (Signal 2.30 mit Höchstgeschwindigkeit 30 km/h und einer
weissen Zusatztafel mit den Angaben «22.00 – 06.00» sowie «Lärmschutz» in schwarzer
Schrift ist für herannahende Motorfahrzeuglenker wohl nicht auf den ersten Blick verständ-
lich.

Aus diesen Gründen hat die DAV eine neuartige Signalisation entworfen, deren auffälligstes Merk-
mal ein schwarzer Hintergrund vor dem T30-Symbol darstellt. Es wurden folgende zwei Varianten
ausgearbeitet:
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Abb. 5: Von der DAV entworfene Signalisation für «Tempo 30 nachts» (Variante 1).

Abb. 6: Von der DAV entworfene Signalisation für «Tempo 30 nachts» (Variante 2).
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Bei der Gestaltung wurden folgende Überlegungen angestellt:

- Die Tafel unterscheidet sich durch die schwarze Farbe eindeutig von einer herkömmlichen
T30-Signalisation und ist so tagsüber mit einem Blick erkennbar. Nachts verschwindet der
schwarze Hintergrund in der dunklen Umgebung und lässt somit die Geschwindigkeitsan-
gabe prominent in den Vordergrund rücken;

- Die schwarze Farbe hat starken Symbolcharakter und weckt Assoziationen mit der Nacht.

Von der DAV durchgeführte Fahrversuche während der Nacht haben ergeben, dass die Zusatzin-
formationen bei Variante 1 vor dem schwarzen Hintergrund nicht in jedem Fall gut erkenntlich sind.
Diesen Nachteil weist Variante 2 nicht auf, da hier die Zusatzaufgaben in schwarzer Schrift vor weis-
sem Hintergrund stehen. Ferner entsteht bei Variante 2 – v.a. nachts – optisch der Eindruck einer
herkömmlichen Geschwindigkeitstafel mit Beitafel, was einer regulären Signalisation gemäss SSV
entspräche. Tagsüber bleibt die Tafel jedoch gut unterscheidbar von der herkömmlichen Signalisa-
tion und verhindert somit Missverständnisse.

Im März 2014 stellte die DAV beim ASTRA ein Gesuch für diese beiden speziellen Signalisationen
im Zusammenhang mit dem geplanten Pilotversuch. In seiner Antwort vom 15. April 2014 wollte
sich das ASTRA nicht abschliessend äussern, da aufgrund von damals laufenden parlamentari-
schen Debatten noch grundsätzliche Fragen offen standen. Betreffend der neuartigen Signalisation
lautete die Stellungnahme des ASTRA: «Selbst wenn wir einem Versuch zum Thema Tempo 30
nachts (auf einem dafür geeigneten Streckenabschnitt) zustimmen könnten, müsste die Mass-
nahme wohl zuerst mit der herkömmlichen Signalisation auf die gewünschte Wirkung sowie allfäl-
lige negative Nebenwirkungen überprüft werden. Allenfalls könnte die Massnahme im Sinne eines
Vergleichs auch noch mit einer Alternativsignalisation überprüft werden, falls Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass dadurch möglicherweise ein besserer Beachtungsgrad erreicht werden kann.»

2.4.2 Für den Pilotversuch eingesetzte Signalisation

Aufgrund dieser Stellungnahme des ASTRA wurde die alternative Signalisation mit schwarzem
Hintergrund nicht weiter verfolgt und die herkömmliche Signalisation gemäss SSV mit Zusatztafel
«22.00 – 06.00/Lärmschutz» für den Pilotversuch eingesetzt. Im Zeitraum vom 30. Juli bis 9. Au-
gust 2018 wurden sämtliche Zusatztafeln mit grösserer und lesbarerer Schrift umgerüstet, nach-
dem ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen war, dass die ursprünglichen Tafeln hinsicht-
lich Beschriftung nicht den rechtlichen Vorgaben entsprächen (vgl. Abb. 7).
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Abb. 7: Für den Pilotversuch eingesetzte Signalisation gemäss SSV (links: vor Ersatz der Zusatztafeln,
rechts: nach Ersatz der Zusatztafeln).

Im Anhang 2 sind die genauen Beschilderungsstandorte auf den vier Streckenabschnitten aufge-
führt.

2.5 Kommunikation

Im Vorfeld des Versuchs erliess die DAV am 3. Juli 2018 eine Medienmitteilung, in welcher sie
über den anstehenden Versuch berichtete. Die Information wurde von den wichtigsten Medien
(Presse, TV, Radio) veröffentlicht.


























































































